
Straßenverkehrsfläche

MischgebietMI

"Sage", 1. Änderung

Präambel
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie des § 40 der
Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) hat der Rat der Gemeinde Großenkneten den
Bebauungsplan Nr. 18 "Sage", 1. Änderung, bestehend aus der Planzeichnung, als Satzung
sowie die Begründung beschlossen.
Großenkneten, den 27.09.2004

Planunterlage
Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebau-
lich bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach
(Stand 28.02.2005). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen
Anlagen geometrisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die
Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.
Wildeshausen, den 04.03.2005

Öffentliche Auslegung
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Großenkneten hat in seiner Sitzung am 07.06.2004
dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 18 "Sage", 1. Änderung, und der Begründung zuge-
stimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und
Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 25.06.2004 ortsüblich bekanntgemacht.
Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung haben vom 05.07.2004 bis
06.08.2004 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.
Großenkneten, den 27.09.2004

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
Innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 18 "Sage", 1. Ände-
rung, ist die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften beim Zustandekommen des
Bebauungsplanes nicht geltend gemacht worden.
Großenkneten, den ....................

Planverfasser
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet von
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Großenkneten, den 09.02.2004 / 24.06.2004 / 27.09.2004 /
                               25.02.2005

Aufstellungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Großenkneten hat in seiner Sitzung am 24.03.2003 die Aufstellung
des Bebauungsplanes Nr. 18 "Sage", 1. Änderung, beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 04.04.2003 ortsüblich bekannt-
gemacht worden.
Großenkneten, den 27.09.2004

Satzungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Großenkneten hat den Bebauungsplan Nr. 18 "Sage", 1. Änderung,
nach Prüfung der Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 27.09.2004 als
Satzung (§ 10 Abs. 1 BauGB) sowie die Begründung beschlossen.
Großenkneten, den 27.09.2004

Beglaubigung
Diese Ausfertigung des Bebauungsplanes Nr. 18 "Sage", 1. Änderung, stimmt mit der
Urschrift überein.
Großenkneten, den ....................

Inkrafttreten
Der Beschluss des Bebauungsplanes Nr. 18 "Sage", 1. Änderung, ist gemäß § 10 Abs. 3
BauGB am 23.10.2004 ortsüblich bekanntgemacht worden. Der Bebauungsplan ist damit am
23.10.2004 rechtsverbindlich geworden.
Großenkneten, den 23.10.2004

Bürgermeister

Mängel der Abwägung
Innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 18 "Sage", 1. Ände-
rung, sind Mängel der Abwägung nicht geltend gemacht worden.
Großenkneten, den ....................

Bürgermeister

Sonstige Planzeichen

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 11 BauNVO)

Offene Bauweise

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

o

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Allgemeines WohngebietWA

Planzeichenerklärung
(gemäß Planzeichenverordnung 1990)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
(§ 9 Abs. 7 BauGB)
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Baugrenze

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie

Maßstab 1: 1.000

Norden

Geschossflächenzahl (GFZ)0,7

Grundflächenzahl (GRZ)0,2

Zahl der Vollgeschosse (als Höchstmaß)I

Flächen für die Landwirtschaft und Wald
(§ 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB)

Wald

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und
Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Abfall

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

(z. B. § 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

(Bernasko)

Bürgermeister

MI 0,4

II o 0,7

WA 0,2

I o 0,2

MI 0,2

I o 0,3

Kartengrundlage:  Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK)
Maßstab: 1 : 1.000
Diesem Plan liegen Angaben des amtlichen Vermessungswesens zugrunde. Die Verwertung
für nichteigene oder wirtschaftliche Zwecke und die öffentliche Wiedergabe ist nur mit
Erlaubnis der zuständigen Vermessungs- und Katasterbehörde zulässig (§ 5 des
Niedersächsischen Gesetzes über das amtliche Vermessungswesen vom 12.12.2002, Nds.
GVBl 2003, Seite 5).
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